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Unser aktuelles Interview
Die Rolle des Rechts
bei der revolutionären Umgestaltung
der Volksrepublik Kampuchea

In der Zeit vom 11. bis 22. Mai 1982 hielt sich eine Dele
gation des Ministeriums der Justiz der Volksrepublik 
Kampuchea unter Leitung des Ministers der Justiz, Genos
sen Ouk B o u n  C h h o e u n ,  in der DDR auf. Es war 
der erste Auslandsaufenthalt des Ministers seit Gründung 
des Ministeriums der Justiz im Mai 1980 in einem europä
ischen sozialistischen Land. Chefredakteur Dr. G. Steffens 
hatte Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Gast.

Genosse Minister, die Juristen der DDR haben in den zu
rückliegenden Jahren mit großer Anteilnahme und Inter
esse den heldenhaften und konsequenten Kampf verfolgt, 
den das leidgeprüfte Volk von Kampuchea in der Ausein
andersetzung mit der Pol Pot-Clique und deren Verbre
chen führte. Darf ich Sie bitten, den derzeitigen Stand, der 
erreichten Ergebnisse bei der Überwindung dieser Ver
gangenheit und der Schaffung einer neuen Gesetzlichkeit 
kurz zu charakterisieren?

Tatsache ist, daß unser Land durch die verhängnisvolle 
Herrschaft der Pol Pot-Clique nach dem April 1975 in 
ein fürchterliches Chaos, in unermeßliches Elend gestürzt 
wurde. Auch wenn es für den in demokratischen oder gar 
sozialistischen Verhältnissen Lebenden kaum vorstellbar 
ist, unser Land befand sich bis zum historischen Sieg über 
diese Verbrecherbande am 7. Januar 1979 in einem Meer 
von Tränen und Blut. Alle elementaren und grundlegen
den Rechte des Volkes wurden mit Füßen getreten, alle 
Wirtschaftsstrukturen und Institutionen — die Justiz ein
bezogen — waren zerstört. Mehr als 3 Millionen Opfer 
zählten wir nach dem Sturz der Pol Pot-Clique. Terror 
und Mord hatten sich vor allem gegen die Intelligenz, 
gegen die Angestellten und alle fortschrittlichen demokra
tischen Kräfte gerichtet. Kampuchea war durch diese 
unvergleichliche Politik der Selbstvernichtung in eine 
internationale Isolierung getrieben worden.

Der Volksaufstand im Januar 1979, geführt von der 
Nationalen Front zur Rettung Kampucheas und unterstützt 
vor allem durch die Sozialistische Republik Vietnam, die 
Volksdemokratische Republik Laos und andere sozialisti
sche Länder, brachte die große Wende. In seinem Ergeb
nis wurden der nationale Volksrat Kampucheas und die 
Regierung des Landes gebildet. Unter Führung unserer 
revolutionären Volkspartei (RVPK) waren das die ent
scheidenden Staatsorgane, die den Prozeß der grundlegen
den revolutionären demokratischen Veränderung einleite
ten. Wir mußten buchstäblich ganz unten beginnen. Es 
ging und geht noch heute vor allem um die Herstellung 
vertrauensvoller Beziehungen der politischen Kräfte und 
staatlichen Organe zur Bevölkerung. Wir mußten den 
Wiederaufbau unserer Hauptstadt, der anderen Städte und 
der zerstörten Betriebe organisieren. Dazu mußte die 
Rückführung der durch die Pol Pot-Clique auf das Land 
vertriebenen Bevölkerung eingeleitet werden. Überhaupt 
ging und geht es noch immer um elementare Grundfragen 
bei der Überwindung des eingetretenen Elends, der Zer
störung und Zerrüttung unserer inneren Ordnung und 
damit um den Aufbau und den Schutz unserer revolutio
när-demokratischen Ordnung.

Was die Schaffung einer neuen Gesetzlichkeit angeht, 
möchte ich den Stand kurz umreißen. Mit der Machtüber
nahme durch den Nationalen Volksrat am 7. Januar 1979 
setzte sofort eine Atmosphäre zur Gewährleistung von 
Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit ein. Für unsere Bürger 
bedeutete es nach den Jahren des Terrors viel, wieder 
unter dem Schutz des Gesetzes leben zu können. Volksrat 
und Regierung erließen dazu einige Dekrete, u. a. auch 
zur Bestrafung konterrevolutionärer Verbrechen.

Im Januar 1980 wurde eine Kommission zur Ausarbei
tung einer Verfassung berufen. Der Kommission gehörten

u. a. Vertreter der Regierung, der Gewerkschaft, des 
Jugendverbandes und der Frauenvereinigung an. Im Mai 
1980 wurde das Ministerium der Justiz gebildet, und von 
diesem Zeitpunkt an leite ich als Minister der Justiz 
die Verfassungskommission. Da früher vorhandene Ge
setzesunterlagen durch deren restlose Vernichtung unter 
Pol Pot fehlten, erwiesen sich die Verfassungen der sozia
listischen Staaten — speziell auch die der DDR — als wert
volle Anregungen. Nach einer breiten Volksaussprache 
wurde unsere Verfassung am 25. Juni 1981 von der Na
tionalversammlung in ihrer ersten Sitzung beschlossen. 
Die Nationalversammlung, der 117 Mitglieder angehören, 
war aus Wahlen auf der Grundlage eines vom Justiz
ministerium erarbeiteten und vom Nationalen Volksrat 
bestätigten Wahlgesetzes am 1. Mai 1981 hervorgegangen. 
Die Nationalversammlung wählte auch den Staatsrat, den 
Ministerrat und beschloß u. a. Gesetze zu deren Zusam
mensetzung und Arbeitsweise. Dem schloß sich auch das 
Gesetz über den Aufbau und die Arbeitsweise der Ge
richte und der Staatsanwaltschaft an.

Wir haben also legitimierte, ordnungsgemäß gewählte, 
Organe und sind in jeder Hinsicht auch völkerrechtlich 
präsent. Um so unverständlicher ist deshalb das Verhalten 
jener Staaten, die uns nicht anerkennen, sondern dem vom 
Volk gestürzten und als Verbrecher weltweit entlarvten 
Pol Pot die „Treue“ halten, was bis zu konterrevolutionä
ren Kampagnen führt. Doch wir sind dadurch nicht zu 
beirren. Unter Führung der RVPK verzeichnen wir bei 
der Festigung unserer Staats- und Gesellschaftsordnung 
Siege. So gelang es, Notstand und Hunger zu beseitigen, 
das Analphabetentum wird überwunden, alle Kinder kön
nen die Schule besuchen, der Studienbetrieb an den Uni
versitäten ist angelaufen, die zerstörten Pagoden wurden 
restauriert, im Land werden wieder Märkte abgehalten, 
und Schritt für Schritt wird die Wirtschaft wieder auf
gebaut.

Darf ich Sie bitten, Genosse Minister, unseren Lesern 
etwas zur Gerichtsorganisation in Ihrem Land zu sagen?

Ich schildere den jetzigen Stand. Sie werden feststellen, 
daß es landeseigene und entwicklungsbedingte Besonder
heiten gibt.

Auf zentraler Ebene gibt es das Ministerium der Justiz. 
Es hat fünf Direktionsbereiche, und zwar Straf- und Zivil
sachen, Organisation, Gesetzgebung, Ausbildung juristi
scher Kader und das Kabinett.

In den Provinzen (Khet) wurden Provinzgerichte gebil
det. Die Provinzgerichte verhandeln und entscheiden alle 
Strafsachen. In Zivilsachen wird verhandelt, wenn keine 
Streitbeilegung in den unteren Ebenen erfolgte. In den


